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Die vorliegende Publikation ist unverbindlich. Die Versicherer können im Einzelfall auch andere Sicherheitsvor-
kehrungen oder Installateur- oder Wartungsunternehmen zu nach eigenem Ermessen festgelegten Konditionen 
akzeptieren, die diesen technischen Spezifikationen oder Richtlinien nicht entsprechen. 

Zusammenfassung
Die Publikation gibt einen Überblick über die verschiedenen Ladebetriebsarten für Elektrostraßenfahr-
zeuge inklusive Pedelecs. Es werden Hinweise zu den verschiedenen Lademöglichkeiten und den ver-
schiedenen Umgebungen, in denen Ladestationen betrieben werden, gegeben. Sie wendet sich haupt-
sächlich an Planer, Errichter und Betreiber der Ladeinfrastruktur sowie deren Nutzer.
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3 Allgemeines

Für Elektrostraßenfahrzeuge (folgend nur E-
Fahrzeug genannt) gibt es unterschiedliche Mög-
lichkeiten des Ladens. Prinzipiell ist zu unter-
scheiden in:

 J Laden über Haushaltssteckdosen oder CEE-
Steckdosen,

 J Laden über fest angeschlossene Ladeeinrich-
tungen 

Nach DIN  EN 61851 (VDE  0122-1) werden diese 
unterschiedlichen Lademöglichkeiten in Ladebe-
triebsarten definiert (siehe Tabelle 1).

1 Anwendungsbereich

Diese Publikation behandelt das leitungsgebun-
dene Laden von Elektrostraßenfahrzeugen. In-
duktives Laden oder der Austausch entladener 
Batterien durch geladene Batterien oder der Aus-
tausch des Elektrolyts wird in dieser Publikation 
nicht behandelt. 

2 Begriffe

2.1 Ladeleitungsintegrierte Steuer- und 
Schutzeinrichtung (IC-CPD)

Nach E DIN IEC 62752 (VDE 0666-10) ein Gerät in 
der Ladeleitung zur Versorgung von Elektrofahr-
zeugen in der Ladebetriebsart 2, welches Steuer- 
und Schutzfunktionen ausführt (siehe Bild1).

Bild 1: IC-CPD-Leitung

2.2 Ladeeinrichtung

Eine Ladeeinrichtung besteht aus den Kompo-
nenten zum Schalten, Steuern und Überwachen 
des Ladevorganges und befindet sich außerhalb 
des Elektrofahrzeuges. Die Ladeeinrichtung für 
die Ladebetriebsart 2 ist die IC-CPD-Leitung. 

2.3 Ladestation

Eine Ladestation besteht aus einer oder mehreren 
Ladeeinrichtungen, Kennzeichnungen für den La-
deplatz und die dazugehörige Elektroinstallation.

2.4 Pedelec und E-Bike

Pedelecs und E-Bikes sind E-Fahrräder bzw. E-
Kleinkrafträder, die elektrisch unterstützt bzw. 
angetrieben werden. Sie werden über separate 
oder integrierte Ladegeräte geladen.
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Elektrofachkraft prüfen zu lassen. Gegebenen-
falls sind vorhandene Stromkreise entsprechend 
den Anforderungen nach DIN VDE 0100-722 zu 
ertüchtigen , z. B. mit einer Fehlerstrom-Schutz-
einrichtung (RCD) und einem anzunehmenden 
Gleichzeitigkeitsfaktor von 1. 

4.3 Neue Stromkreise, die für das Laden von 
E-Fahrzeugen vorgesehen sind, müssen nach 
DIN VDE 0100-722 errichtet werden. Zu beach-
ten ist, dass Schutzkontaktsteckdosen gemäß 
DIN VDE 0620-1 (Stecker und Steckdosen für 
den Hausgebrauch und ähnliche Anwendungen) 
ausgelegt sind, um für begrenzte Zeiträume mit 
dem maximalen Bemessungsstrom von 16 A be-
lastet zu werden. Es sind daher Steckdosen zu 
verwenden, die auf Dauer mit einem Strom von 
16 A oder mindestens mit dem Ladestrom des 

Ladebetriebsart 1 Ladebetriebsart 2 Ladebetriebsart 3 Ladebetriebsart 4
Netzanschluss 1- oder 3-phasiges 

Laden (AC) bis 16 A
1- oder 3-phasiges 
Laden (AC) bis 32 A1)

1-phasiges Laden 
bis 20 A1) oder 
3-phasiges Laden 
bis 63 A (AC)

Laden aktuell  
bis 200 A und  
1000 V DC

Steckvorrich-
tung auf der  
Installations-
seite bzw. an der 
Ladeeinrichtung

Haushalts- oder CEE-Steckdosen auf 
der Installationsseite

Steckvorrichtung 
Typ 2 nach  
DIN EN 62196-2  
an der Ladeein-
richtung

fest installierte 
Ladeeinrichtung: 
Stecker nach  
DIN EN 62196-3 
am Ende der mit 
der Ladeeinrich-
tung fest verbun-
denen Ladeleitung
mobile Ladeein-
richtung: beispiels-
weise CEE-Steck-
vorrichtung 

Kommunika-
tion zwischen 
E-Fahrzeug und 
Ladeeinrichtung 

Keine Kommunikation er-
folgt zwischen der 
Ladeeinrichtung 
(IC-CPD) und dem 
E-Fahrzeug 

Kommunikation er-
folgt zwischen der 
Ladeeinrichtung 
und dem E-Fahr-
zeug 

Kommunikation er-
folgt zwischen der 
Ladeeinrichtung 
und dem E-Fahr-
zeug 

Schutz-
einrichtungen

Sind in der beste-
henden E-Installati-
on vorhanden, des-
halb ist Abschnitt 4 
zu beachten;
zusätzlich kann 
eine Funktion zum 
Fehlerstromschutz 
in der Ladeleitung 
vorgesehen sein. 

Sind in der beste-
henden E-Installati-
on vorhanden, des-
halb ist Abschnitt 4 
zu beachten; 
zusätzlich verfügt 
die IC-CPD-Leitung 
über eine Funktion 
zum Fehlerstrom-
schutz.

Sind im Stromkreis 
nach DIN VDE 
0100-722 sowie in 
der Ladeeinrich-
tung vorhanden.

Sind im Stromkreis 
nach DIN VDE 
0100-722 sowie in 
der Ladeeinrich-
tung vorhanden.

Anmerkungen:
1)  nach Anwendungsregel für Ladestationen für Elektrofahrzeuge VDE-AR-N 4102 (max. einphasige 

Leistung 4,6 kVA)
Tabelle 1: Ladebetriebsarten

4 Laden über Haushalts-Steck-
dosen oder CEE Steckdosen 
(Ladebetriebsarten 1 und 2)

4.1 Das Laden eines E-Fahrzeuges in den La-
debetriebsarten 1 und 2 kann in der Regel über 
die vorhandene E-Installation erfolgen. Da bei 
diesem Vorgang dauerhaft hohe Ladeströme flie-
ßen können, ist bei diesen beiden Ladebetriebs-
arten auf die Vermeidung einer Überlastung be-
stehender Installationen zu achten.

4.2 Um festzustellen, ob die vorhandene E-
Installation für solche Ladevorgänge tauglich 
ist, wird dringend empfohlen, die Steckdose ein-
schließlich dem gesamten Stromkreis von einer 



Ladestationen für Elektrostraßenfahrzeuge VdS 3471 : 2015-06 (01) 

6

6 Laden über Gleichstrom- 
Ladeeinrichtungen  
(Ladebetriebsart 4)

Für diese Ladebetriebsart ist eine Ladeeinrich-
tung nach E DIN EN 61851-23 (VDE 0122-2-3) 
notwendig. Die dafür erforderliche E-Installation 
ist nach DIN VDE 0100-722 zu errichten. 

Für die Ablage der Ladeleitungen und Steckvor-
richtungen bei Nichtgebrauch sind geeignete Auf-
nahmevorrichtungen vorzusehen.

Findet das Laden in geschlossenen Räumen statt 
ist, sofern vom Fahrzeug-Hersteller vorgegeben, für 
eine ausreichende Be- und Entlüftung zu sorgen.

7 Laden in Gewerbe- und  
Industriebereichen 

7.1 Grundsätzlich ist in diesen Bereichen der 
§ 19 „Abstellen von Kraftfahrzeugen in anderen 
Räumen als Garagen“ der Garagenverordnung 
des jeweiligen Bundeslandes zu beachten.

7.2 Um die Lagerung leichtentzündlicher Mate-
rialien (siehe VdS 2033) in der Nähe von Ladesta-
tionen zu vermeiden und um Haushaltssteckdo-
sen, die zum Laden vorgesehen sind, von anderen 
Haushaltssteckdosen unterscheiden zu können, 
sind Ladeplätze durch geeignete dauerhafte Mar-
kierungen gegenüber anderen Betriebsbereichen 
zu kennzeichnen, z. B. durch Anstrich auf dem 
Fußboden oder Schilder mit entsprechender Kenn-
zeichnung (siehe Bild 2).

Bild 2: Markierung einer Ladestation 

E-Fahrzeuges belastet werden können, z. B. CEE 
16/3- oder CEE 16/5-Steckdosen. Die Stromkreise 
sind entsprechend ihrer Dauerbelastbarkeit ab-
zusichern.

4.4 Für das Laden von E-Fahrzeugen muss 
der Stromkreis mindestens mit einer Fehler-
strom-Schutzeinrichtung (RCD, IΔn ≤ 30 mA) aus-
gerüstet sein und Steckdosen müssen auf Dauer 
mit einem Betriebsstrom von 16 A belastet wer-
den können (siehe Abschnitt 4.2). Sind die vorhan-
denen Schutzmaßnahmen in der Elektroinstalla-
tion oder deren Zustand unbekannt oder bezüg-
lich der genannten Vorgaben nicht ausreichend, 
sind Ladeeinrichtungen (IC-CPD) zu verwenden, 
die den Ladestrom begrenzen können. Es wird 
empfohlen, den Ladestrom auf 10 A zu begrenz-
en.

4.5 Bei geschalteten Steckdosen ist darauf 
zu achten, dass der Schalter, z. B. Lichtschalter, 
auf den Bemessungsstrom der Steckdose ab-
gestimmt sein muss. Zwischenstecker mit zwi-
schengeschalteten Zusatzfunktionen, z. B. Zeit-
schaltuhren, müssen dabei ebenfalls berücksich-
tigt werden. 

4.6 Für Ladeleitungen und Steckvorrich-
tungen, die bei Nichtgebrauch außerhalb des 
Fahrzeugs abgelegt werden, sind geeignete Abla-
gen oder Aufnahmevorrichtungen vorzusehen.

4.7 Findet das Laden in geschlossenen Räu-
men statt ist, sofern vom Fahrzeug-Hersteller 
vorgegeben, für eine ausreichende Be- und Ent-
lüftung zu sorgen. 

5 Laden über Wechselstrom- 
Ladeeinrichtungen  
(Ladebetriebsart 3)

Für diese Ladebetriebsart ist eine Ladeeinrich-
tung nach DIN EN 61851-1 (VDE 0122-1) notwen-
dig. Die dafür erforderliche E-Installation ist nach 
DIN VDE 0100-722 zu errichten. 

Für Ladeleitungen und Steckvorrichtungen, die 
bei Nichtgebrauch außerhalb des Fahrzeugs ab-
gelegt werden, sind geeignete Ablagen oder Auf-
nahmevorrichtungen vorzusehen.

Findet das Laden in geschlossenen Räumen statt 
ist, sofern vom Fahrzeug-Hersteller vorgegeben, für 
eine ausreichende Be- und Entlüftung zu sorgen. 
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Bild 3: Ladestation in einer Garage

9 Überspannungsschutz

Aus den Herstellerangaben zur Ladeeinrichtung 
muss ermittelt werden, für welche Bemessungs-
stehstoßspannung (Überspannungskategorie) die 
Ladeeinrichtung geprüft wurde. Je nach vorlie-
gender Überspannungskategorie nach DIN VDE 
0100-443 muss aufgrund dieser Angabe bewertet 
werden, ob zusätzliche Überspannungsschutz-
maßnahmen notwendig sind. Nach DIN VDE 0100-
722 wird eine Überspannungs-Schutzeinrichtung 
im versorgenden Stromkreis empfohlen. 

10 Allgemeiner Betrieb

10.1 Das Laden von Elektrofahrzeugen darf nur 
an den dafür vorgesehenen Ladeplätzen erfolgen. 

10.2 Leicht entzündliche Materialien dürfen 
nicht in dem Bereich der Ladestationen gelagert 
werden (siehe Markierung, Kennzeichnung).

10.3 Ladeleitungen und mobile Ladeeinrich-
tungen sind sorgfältig zu behandeln. Mechanische 
Beschädigungen, z. B. durch Quetschen, Absche-
ren sowie durch Überfahren, sind zu vermeiden.

Ladeleitungen und Steckvorrichtungen sind bei 
Nichtgebrauch in die dafür vorgesehenen Abla-
gen oder Aufnahmevorrichtungen abzulegen oder 
im E-Fahrzeug zu verstauen. 

7.3 In der direkten Umgebung des Ladeplatzes 
(Markierung) dürfen keine leicht entzündlichen 
Materialien gelagert werden.

7.4 Ladeplätze müssen so angeordnet wer-
den, dass Fahrzeuge ungehindert in die gekenn-
zeichneten Bereiche gefahren und dort abgestellt 
werden können.

7.5 In feuergefährdeten Betriebsstätten ge-
mäß VdS 2033, explosionsgefährdeten oder explo-
sivstoffgefährdeten Bereichen (Bereiche mit z. B. 
Sprengstoffen oder Pyrotechnik) sind Ladestati-
onen aufgrund der vorhandenen Gefährdungen 
nicht erlaubt.

7.6 An geeigneter Stelle sind Feuerlöscher, 
z. B. ABC-Feuerlöscher, CO2-Feuerlöscher vorzu-
sehen. Insbesondere bei ABC-Feuerlöschern sind 
die Herstellerangaben bezüglich des Löschab-
standes zu elektrischen Anlagen zu beachten (si-
ehe Text auf Feuerlöschern).

7.7 Das Errichten von Brandmeldeanlagen ist 
zu empfehlen, um einen Brand frühzeitig zu de-
tektieren und rechtzeitig zu bekämpfen.

8 Laden in Mittel- und Großgaragen  
(ab 100 m² Nutzfläche)

8.1 Grundsätzlich ist in Garagen die Garagen-
verordnung des jeweiligen Bundeslandes zu be-
achten.

8.2 Damit zum Laden vorgesehene Steckdosen 
von anderen Haushaltssteckdosen unterschieden 
werden können, sind Ladeplätze durch geeignete 
dauerhafte Markierungen gegenüber anderen 
Betriebsbereichen zu kennzeichnen, z. B. durch 
Anstrich auf dem Fußboden oder Schilder mit 
entsprechender Kennzeichnung. 

8.3 Für Neuinstallationen wird das Laden von 
E-Fahrzeugen in der Ladebetriebsart 3 oder 4 
empfohlen (siehe Bild 3). Die VDE 100-722 ist zu 
beachten.



Ladestationen für Elektrostraßenfahrzeuge VdS 3471 : 2015-06 (01) 

8

raturen oder feuchten Umgebungen zu gefähr-
lichen Betriebszuständen und zum Brand führen. 
Auch das Laden von Batterien mit Ladegeräten, 
die nicht vom Hersteller zugelassen wurden kann 
zu gefährlichen Betriebszuständen führen. Befin-
den sich brennbare Materialien in der Nähe von 
Batterien oder Ladegeräten kann sich schnell ein 
größeres Feuer ausbreiten, wenn diese sich ent-
zündet oder stark erhitzt haben sollten. Um diese 
Gefährdungen zu vermeiden oder zu verringern 
sind die folgenden Maßnahmen einzuhalten:

a. die Herstellerangaben sind unbedingt zu be-
achten,

b. es dürfen nur vom Batteriehersteller zugelas-
sene Ladegeräte verwendet werden,

c. vor jedem Laden und nach ungewöhnlichen 
Ereignissen, z. B. Unfall, Sturz, sind Ladegerät 
und Batterien auf sichtbare Beschädigungen 
zu untersuchen, z. B. abgeplatzte Teile, korro-
dierte Kontakte oder aufgeblähte Batterien, 

d. beschädigte Batterien oder Ladegeräte dürfen 
nicht weiter verwendet werden, 

e. Es wird empfohlen, Batterien nicht unbeauf-
sichtigt, z. B. in der Nacht, zu laden. Wenn den-
noch Batterien unbeaufsichtigt geladen werden, 
so wird das Laden in einer brandgeschützten 
Umgebung oder überwacht von einer Brand-
meldeanlage empfohlen, 

f. Batterien dürfen nur in dem Temperaturbe-
reich geladen werden, der vom Hersteller zu-
gelassen wurde, 

g. Batterien sind vor Frost zu schützen,
h. Ladegeräte dürfen im Allgemeinen nur im Tro-

ckenen verwendet werden, z. B. Keller oder 
Garage, eine Verwendung im Freien ist nur ge-
stattet, wenn die Ladegeräte gegen Feuchtig-
keit durch wasserdichte Boxen, Fächer o. ä. 
geschützt sind oder es der Hersteller aus-
drücklich zugelassen hat, 

i. ein Wärmestau durch das Laden von Batterien 
in zu kleinen Boxen bzw. Fächern oder durch 
abgedeckte Batterien oder Ladegeräte ist zu 
vermeiden,

j. um eine Überlastung zu vermeiden dürfen La-
degeräte nicht an Mehrfachsteckdosen betrie-
ben werden,

k. Ladegeräte und Batterien dürfen nicht in der 
Nähe von und nicht auf brennbaren Materialien 
betrieben werden,

l. Batterien dürfen nicht in der Nähe brennbarer 
Materialien gelagert werden,

m. werden Pedelecs für einen längeren Zeitraum 
nicht benutzt, z. B. im Winter, ist zur Vermei-
dung einer Tiefentladung für eine Erhaltungsla-
dung bzw. Stützladung der Batterie zu sorgen, 

n. bei dem Transport des Pedelecs auf dem Auto, 
kann bei entsprechender Witterungslage das 

Bild 4: Ladeleitung im Einsatz

10.4 Vor jeder Verwendung ist die Ladeleitung 
auf sichtbare Beschädigungen zu kontrollieren. 
Defekte Steckvorrichtungen und Leitungen sind 
unverzüglich auszutauschen.

10.5 Herkömmliche Verlängerungsleitungen, 
z. B. Leitungsroller oder Mehrfachsteckdosen, 
oder Adapter dürfen zum Laden von E-Fahrzeu-
gen nicht verwendet werden. Es dürfen nur spezi-
ell für das Laden von E-Fahrzeugen vorgesehene 
Verlängerungsleitungen und Adapter verwendet 
werden.

10.6 Ladestationen bzw. mobile Ladeeinrich-
tungen sind gemäß den gültigen Bestimmungen 
(z. B. DIN VDE 0105-100, DIN VDE 0701-0702) in 
regelmäßigen Abständen zu prüfen. 

11 Laden von Pedelecs bzw. E-Bikes

Im Gegensatz zum Pedelec sind die dazugehörigen 
Ladegeräte nicht für den Einsatz bei allen Umge-
bungsbedingungen geeignet. So kann der Betrieb 
der Ladegeräte bei extremen Umgebungstempe-
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Risiko bestehen, das aufgrund der hohen Ge-
schwindigkeit Feuchtigkeit in die Batterie ein-
dringt, deshalb sollten die Batterien entfernt 
werden und geschützt vor, z. B. Kurzschluss, 
Feuchtigkeit, Stößen transportiert werden, 
wenn vom Hersteller nicht anders empfohlen,

o. es wird empfohlen, nur zertifizierte Batterien zu 
verwenden, z. B. nach dem BATSO-Standard,

p. Batterien und Ladegeräte dürfen nicht zweck-
entfremdet verwendet werden.
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